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zwischen Grundschule Süd und Früh-lingstraße‘ für die 
Grundstücke Fl.Nrn. 209/2 und eine Teilfläche aus 209/1, 
Gemarkung Argelsried“; Erneute öffentliche Auslegung 
gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 2. 
Halbsatz und Nr. 3 2. Halbsatz BauGB

Bekanntmachungen des Landratsamtes Starnberg

	▼ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
Bayerische Bauordnung (BayBO)

	▼ Vorschlagslisten für die weiblichen und männlichen 
Bewerber als Jugendschöffin/Jugendschöffe der 
Amtsperiode 2024 – 2028

	▼ Hinweis zur künftigen Veröffentlichung des Amtsblattes 
des Landkreises Starnberg

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

	◆ Hinweise zum Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an  
Parteien und Wählergruppen

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
Auskunft über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift erteilen. Die Übermittlung der Daten erfolgt nur im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatli-
cher und kommunaler Ebene und nur in den sechs Monaten 
der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigen dürfen nicht mitge-
teilt werden. Der Empfänger der Daten darf diese nur für 
die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden 
und sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Ab-
stimmung zu löschen oder zu vernichten.

Die Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, der Daten-
übermittlung zu widersprechen. In diesem Fall werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Melde-
behörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläum an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 2 BMG bei Verlan-
gen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk, Auskunft 
aus dem Melderegister über Alter- oder Ehejubiläen von Ein-

wohnern erteilen. Dabei wird der Familienname, Vorname, 
Doktorgrad, Anschrift und das Datum und Art des Jubilä-
ums übermittelt.

Altersjubiläum sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag.

Ehejubiläum sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.

Sie haben die Möglichkeit, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er 
gilt bis zu seinem Widerruf.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft über Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilen. Die übermit-
telten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet wer-
den.

Sie haben die Möglichkeit der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er 
gilt bis zu seinem Widerruf.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie 
hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmateri-
al übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zu 31. 
März den Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige 
Anschrift zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die im nächsten Jahr volljährig werden (§ 58c Abs. 1 Solda-
tengesetz).

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 
Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Abs. 1 BMG auf-
geführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesell-
schaften.
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Die Datenübermittlung umfasst gemäß § 42 Abs. 2 BMG 
auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige 
Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst Angaben 
zu Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und –ort, Ge-
schlecht, derzeitige Anschriften, letzte frühere Anschrift, Zu-
gehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaft, Auskunftssperren gemäß § 51 BMG, bedingte Sperr-
vermerke gemäß § 52 BMG sowie, falls zutreffend, das 
Sterbedatum.

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steu-
ererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung 
wird der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft als Da-
tenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.

6. Weitere Möglichkeiten zur Sperrung von Daten

Es besteht die Möglichkeit, bei Gefahr für Leben und Ge-
sundheit persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige 
Belange eine Auskunftssperre in das Melderegister einzu-
tragen. Es müssen Tatsachen vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, dass der Person, deren Daten mitgeteilt wer-
den sollen, durch diese Auskunft eine Gefahr für Leben, Ge-
sundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige 
Interessen entstehen kann.

Als betroffene Person können Sie bei der Meldebehörde ei-
nen Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre in das 
Melderegister stellen. Ist eine Auskunftssperre eingerichtet, 
wird eine Auskunft aus dem Melderegister nur erteilt, wenn 
eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen ausge-
schlossen werden kann.

Die Auskunftssperre wird im Melderegister im Datensatz 
zu eigenen Person eingetragen. Sie wird auch im Datensatz 
von Ehegatten oder Lebenspartnern, beim gesetzlichen Ver-
treter oder minderjährigen Kindern als sogenannte beige-
schriebene Daten berücksichtigt.
Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet und kann 
auf Antrag verlängert werden.

Gilching, 21.03.2023

Manfred Walter, Erster Bürgermeister

	◆ 1. Änderung des Bebauungsplanes ,DAV-
Kletterzentrum zwischen Grundschule Süd und Früh-
lingstraße‘ für die Grundstücke Fl.Nrn. 209/2 und eine 
Teilfläche aus 209/1, Gemarkung Argelsried“; 
Erneute öffentliche Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 
1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 2. Halbsatz und Nr. 3 2. 
Halbsatz BauGB

In der Sitzung des Bauausschusses vom 27.02.2023 wurde 
der Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Planentwurf 

i.d.F.v. 27.02.2023 gefasst. In Folge dessen liegen der Ent-
wurf o.g. Bebauungsplanänderung (einschließlich Begrün-
dung i.d.F.v. Februar 2023) sowie die nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen

• schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung (Schall-
schutz gegen Sport- und Freizeitgeräusche), Bericht Nr. 
222101/2 vom 18.08.2022, erstellt durch das Ing.-Büro 
Greiner Beratende Ingenieure PartG mbB, Germering

• Stellungnahme Landratsamt Starnberg, Untere Natur-
schutzbehörde, Schreiben vom 31.05.2022 (Ausgestal-
tung Grünflächen)

• Stellungnahme Landratsamt Starnberg, Untere Immissi-
onsschutzbehörde, Schreiben vom 13.05.2022 (Umgang 
mit Emissionsquellen, z.B. Lärm)

• Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Weilheim, Schreiben vom 12.05.2022 (land- und 
forstwirtschaftliche Belange)

• Stellungnahme Bayerischer Bauernverband, Weilheim, 
E-Mail vom 19.05.2022 (landwirtschaftliche Belange)

liegen in der Zeit vom

06. April bis einschließlich 08. Mai 2023

während der allgemeinen Dienststunden im

Rathaus der Gemeinde Gilching, Rathausplatz 1, 
Bauamt, Zimmer Nr. O1.28

erneut öffentlich aus; eine Einsichtnahme ist parallel dazu 
auf der Internetseite der Gemeinde möglich.

Die Öffentlichkeit kann sich während der Auslegungsfrist 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung unterrichten und Stellung-
nahmen (auch schriftlich oder zur Niederschrift) abgeben. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kann-
te und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
In die Frist fallende allgemein arbeitsfreie Tage, wie Feierta-
ge und andere Tage, an denen das Rathaus der Gemeinde 
Gilching geschlossen ist, sowie offizielle Ferientage sind für 
den Fristlauf unschädlich; es gilt § 186 ff BGB.

Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Manfred Walter, Erster Bürgermeister
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Bekanntmachungen des Landratsamtes Starnberg

	◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 20.03.2023 die Baugenehmigung 
für die Nutzungsänderung eines Kellerraumes in einen Trai-
ningsraum auf dem Grundstück FlNr. 22, Gemarkung Ar-
gelsried, Dorfstraße 4 b an Herrn Manuel Handl erteilt. Öf-
fentlichrechtlich geschützte nachbarliche Belange werden, 
soweit sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch das 
Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Kla-
ge müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,  
Bayerstraße 30, 80335 München  

(Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage 
kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch 
elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entneh-
menden Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten An-
trag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie die-
sen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ab-
lichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Kla-
geschrift für die übrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 
sind der Internetpräsenz der

 Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de) zu entnehmen.

• Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich

 elektronisch einreichen.
• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den  
 Verwaltungsgerichten infolge der

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Zustellung des Be-
scheides mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt gilt 
(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im Landratsamt 
Starnberg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer An-
meldung unter 08151/148-77441 im Zimmer OG. 215 einge-
sehen werden.

	◆ Vorschlagslisten für die weiblichen und männli-
chen Bewerber als Jugendschöffin/Jugendschöffe der 
Amtsperiode 2024 – 2028

Die Vorschlagslisten der weiblichen und männlichen Bewer-
ber als Jugendschöffin/Jugendschöffe für das Amtsgericht 
Starnberg und die Jugendkammern beim Landgericht Mün-
chen II liegen in der Zeit vom 03.04.2023 bis 11.04.2023 
beim Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, Strandbadstr. 
2, 82319 Starnberg, Zimmer EG.237, auf. Die Vorschlagslis-
ten können von jedermann eingesehen werden. Einsprüche 
mit Begründung sind binnen einer Woche schriftlich oder zu 
Protokoll des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie ein-
zureichen.

	◆ Hinweis zur künftigen Veröffentlichung des 
Amtsblattes des Landkreises Starnberg

Laut Beschluss des Kreisausschusses wird das Amtsblatt 
des Landkreises Starnberg ab 01.04.2023 ausschließlich in 
elektronischer Form auf der Homepage des Landratsam-
tes Starnberg (www.lk-starnberg.de) veröffentlicht. Ein Aus-
druck des Amtsblattes wird weiterhin dauerhaft im Landrat-
samt vorgehalten.
Künftig erfolgt kein Aushang mehr im Foyer des Landratsamtes.


